
POG: Art. 15 Unterstützungspflichten

Art. 15  Unterstützungspflichten 
 
(1) Die Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln und der ihnen dienenden Anlagen oder Einrichtungen 
sowie die Betreiber einer dem Luftverkehr dienenden Anlage oder Einrichtung eines Verkehrsflughafens, 
auf deren Betriebsgelände oder in deren Verkehrsmitteln die Polizei Aufgaben nach dem 
Polizeiaufgabengesetz wahrnimmt, sind, soweit dies für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist, 
verpflichtet,

1.  den mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben betrauten Beamten
  
 

a)  den Zutritt zu ihren Einrichtungen, Anlagen und Verkehrsmitteln jederzeit unentgeltlich zu 
gestatten,

  
 

b)  bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben mit den zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Verkehrsmitteln unentgeltlich zu befördern

und
 
2.  auf Verlangen der Polizei die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Polizei erforderlichen 
Einrichtungen, Dienst- und Lagerräume gemäß den polizeilichen Anforderungen sowie Parkplätze für die 
Dienstkraftfahrzeuge der Bediensteten der Polizei zur Verfügung zu stellen, die Einrichtungen in einem 
guten Zustand zu überlassen und während der gesamten Nutzung durch die Polizei in diesem Zustand zu 
erhalten, und die überlassenen Einrichtungen mit polizeilich anforderungsgerecht nutzbaren 
kommunikationstechnischen Anlagen auszustatten und zu versorgen.

 
(2) 1Wenn die Betreiber im Sinne des Abs. 1 die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Polizei 
erforderlichen Betriebsflächen nach dem 1. August 2024 veräußern, tritt der Erwerber in die Verpflichtung 
des Betreibers nach Abs. 1 ein. 2Der Umfang der Verpflichtung beschränkt sich auf die zum Zeitpunkt der 
Veräußerung bereitgestellten Flächen, wenn nicht veränderte Sicherheitslagen oder geänderte polizeiliche 
Anforderungen einen anderen Flächenbedarf begründen.

(3) Die Polizei kann von den in Abs. 1 genannten Betreibern oder den in Abs. 2 genannten Erwerbern 
weitere Einrichtungen und Leistungen verlangen, die mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Polizei 
zusammenhängen und die ihnen nach den Umständen zugemutet werden können, soweit dies für die 
Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist.

(4) 1Die Polizei erstattet den in Abs. 1 genannten Betreibern oder den in Abs. 2 genannten Erwerbern auf 
Antrag die notwendigen Selbstkosten für die Erfüllung der Verpflichtungen nach Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3. 
2Die Erstattung der Selbstkosten erfolgt nur, soweit die Betreiber oder Erwerber die Einrichtungen nicht 
ohnehin selbst benötigen. 3Soweit ein Aufwand über das Maß hinausgeht, das für Einrichtungen der Polizei 
üblich ist, wird er nicht vergütet. 4Polizeispezifische Ein- und Umbauten nach Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 hat die 
Polizei auf eigene Kosten und in Absprache mit den Betreibern oder Erwerbern zu veranlassen.

(5) Verkehrsverwaltungen des Bundes, des Landes oder der Gemeinden und Landkreise gelten als 
Betreiber im Sinn der vorstehenden Absätze.


